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Zusammenschlussbefreiung: GA Wathelet widerspricht  
GA Kokott!

1.) Hintergrund

Mit unserem VAT FS Newsletter 
2/2017 vor nur knapp einem Monat 
haben wir Sie darüber informiert, 
dass die in § 6 Abs 1 Z 28 UStG umge-
setzte Regelung des Artikel 132 Abs 1 
lit f) der MwSt-Richtlinie nach Auffas-
sung von GA Kokott nicht auf Banken, 
Versicherungen und Pensionskassen 
anwendbar sein soll.

Am 05. April 2017 wurden nun die 
Schlussanträge von GA Wathelet in 
der Rs 616/15, Kommission/Deutsch-
land, veröffentlicht – anders als GA 
Kokott geht GA Wathelet von einem 
weiten Anwendungsbereich der 
Bestimmung aus, der sich auch auf 
Banken, Versicherungen und Pensi-
onskassen erstrecken soll.

2.) Rs C-616/15, Kommission/
Deutschland

a) Verfahrensgegenstand
Gegenstand des Verfahrens ist die  
Frage, ob Deutschland gegen Unions-
recht verstößt, da es die Steuer-

befreiung des Art 132 Abs 1 lit f) 
MwSt-RL auf bestimmte Branchen, 
konkret auf Zusammenschlüsse, die 
Gemeinwohltätigkeiten im Gesund-
heitswesen ausüben, beschränkt. 
Deutschland begründet dies damit, 
dass die Anwendung der Steuerbefrei-
ung auf Zusammenschlüsse anderer 
Branchen zu Wettbewerbsverzer-
rungen führen würde.

b) GA Wathelet: Einschränkung  
verstößt gegen Unionsrecht
GA Wathelet führt vor dem Hinter-
grund des Zweckes der Steuerbefrei-
ung aus, dass die Regelung auf  
Zusammenschlüsse sämtlicher 
Branchen anwendbar sei, solle doch 
vermieden werden, dass ein Steuer-
pflichtiger, der genötigt ist, mit 
anderen Steuerpflichtigen zusammen-
zuarbeiten, um bestimmte Leistungen 
anbieten zu können, auf diese Leistun-
gen Mehrwertsteuer zahlt.

Weiters sei unter Bezugnahme auf den 
Wortlaut der Bestimmung festzustel-
len, dass allein die Positionierung der 
Bestimmung unter der Überschrift 
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„Gemeinwohltätigkeiten“ nicht aus-
reichend sei, den Anwendungsbereich 
der Steuerbefreiung derart einzu-
schränken.

Auch könne nicht von der Kommission 
verlangt werden, darzulegen, dass 
es durch die Anwendung der Steu-
erbefreiung auf Zusammenschlüsse 
anderer Branchen zu einer Wettbe-
werbsverzerrung komme.

3.) Widerspruch der General-
anwälte des EuGH!
GA Wathelet widerspricht in seinen 
Ausführungen klar den Schlussfolge-
rungen von GA Kokott. Das endgül-
tige Wort liegt beim EuGH.

Sollte der EuGH sich den Ausfüh-
rungen von GA Wathelet anschlie-
ßen, wäre dies aus österreichischer 
Sicht natürlich zu begrüßen, er-
streckt sich der Anwendungsbereich 
der österreichischen Umsetzung der 
Steuerbefreiung des Art 132 Abs 1 
lit f MwSt-RL doch ebenfalls auch 
auf Banken, Versicherungen und 
Pensionskassen.

Wir halten Sie jedenfalls auf dem 
Laufenden und stehen selbstver-
ständlich gerne für nähere Informa-
tionen zur Verfügung!
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